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JAuch e rk ennungsdi"enstliehe Maßnahmen können im strafpro
zessualen Prüfungsverfahren der Untersuchungsorgane des RfS 
in bestimmten Fällen für die Klärung des Verdachts einer 
Straftat Bedeutung gewinnen. Fs handelt sich dabei vor allem 
um Maßnahmen zur Identifizierung von Personen, insbesondere 
zur Identifizierung des Verdächtigen. Neben im Einzelfall 
erforderlichen speziellen kriminalistischen Untersuchungen, 
die eine spezielle Sachkunde erfordern und von Spezialisten 
der Spczialkommissionen der Linie IX oder des 073 vor- 
genommen werden müssen, spielen dabei auch die Gegenüber
stellung von Personen zum Zwecke der Identifizierung von 
Verdächtigen, die Vorlage von Lichtbildern zum Zwecke 
der Identifizierung von Personen sowie die Abnahme von 
Handschriftproben von Verdächtigen in entsprechend ge
lagerten Verfahren eiha Rolle.
Da es sich bei diesen erkennungsdiensfelichen Maßnahmen um 
solche handelt, die nicht der speziell äüsoebildete Krird- 
nalist, sondern der Untersuchuncsföf^er im straforozes-Jr' *
sualen Prüfunasverfahren durchcüSHäirren hat und in Anbe- 
tracht der manchmal großen Bedeutund der qualifizierten 
Durchführuno dieser Maßnahmen für die ’VahrheitsfestStellung

J ? .* . - —im Strafverfahren und ̂ dsf̂ pifer hinaus für den vorbeugenden 
Effekt des MfS - iryvojhn'ön Erkennungsdienstes soll darauf 
in der Arbeit eirfhegancen werden.
An dieser Stelle söll die Zulässigkeit der ango-
führten Maßnahmen untersucht werden, weil im "Lehrbuch Straf
verfahrensrecht" die Zulässigkeit erkennungsdienstlicher 
Maßnahmen gemäß § 44 (4) StPO nur beispielshaft und sehr 
unbestimmt ausgeführt ist“ und darüber hinaus in bezun auf 
die Gegenüberstellung zum Zwecke der Identifizierung so
gar die Zulässigkeit als Prüfungshandlung bestritten 
wird, indem behauptet wird, diese Maßnahme würde im erheb-2 . .iliehen Maße in die Rechte der Büraer eingreifen. Damit wiro 
gleichzeitig die Frage der Zulässigkeit der Bildvorlage 
zum Zwecke der Identifizierunq von Personen im Prüfunns- 
stadium berührt . Diese Auffassung steht im V/iderspruc'n 
zum "Lehrkommentar zum Strafprozeßrecht" und' zu mehreren 1 2
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